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N I E D E R S C H R I F T
(öffentlicher Teil)

14. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 10.11.2016

Sitzungsbeginn: 17:03 Uhr

Sitzungsende: 18:11 Uhr

Sitzungsort: Thomas-Mann-Schule, Thomas-Mann-Straße 14, 23564 Lübeck

Anwesende Mitglieder

Vorsitz
Lars Rottloff - CDU ab 17:10

Mitglieder aus der Bürgerschaft
Dirk Freitag - CDU 
Kerstin Metzner - SPD 
Marcellus Niewöhner - BfL 
Ingo Schaffenberg - SPD 

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.
Hermann Eickhoff - grün+alternativ+links (GAL) 
Markus Fraederich - CDU 
Kai Fuhrmann - FREIE WÄHLER&DIE LINKE Vertretung für: Herrn Hans-Peter Bochynski

Horst Gatzke - FDP Vertretung für: Herrn Manfred Kirch

Monika Leister - SPD 
Tim Petersen - CDU 
Arne-Matz Ramcke - Bü90/DIEGRÜNEN Vertretung für: Herrn Thorsten Fürter

Nina vom Ende - BfL 
Hans-Jürgen Wolter - SPD Vertretung für: Herrn Dr. Lengen, Marek

Verwaltung
Dr. Katja Schur - Rechnungsprüfungsamt
Dieter Sünder - Rechnungsprüfungsamt
Lutz Baltz - Rechnungsprüfungsamt
Elke Kreutzer - Rechnungsprüfungsamt
Jochen Pergande - Rechnungsprüfungsamt
Hellfried Schmitz - Rechnungsprüfungsamt
Dirk Sieburg - Rechnungsprüfungsamt
Detlef Wieschendorf - Rechnungsprüfungsamt
Christian Harder - Buchhaltung und Finanzen ö.T.
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Dieter l'Orteye – Haushalt und Steuerung
Marian Szymczak - Buchhaltung und Finanzen ö.T.

Daniel Schewe - Haushalt und Steuerung
Manfred Uhlig - Haushalt und Steuerung
Tobias Breuel - Azubi Haushalt und Steuerung

Protokollführung
Harald Loermann - Rechnungsprüfungsamt

Gäste
Fries-Pieter Friese - Seniorenbeirat ö.T.

Entschuldigte Mitglieder

Mitglieder aus der Bürgerschaft
Thorsten Fürter - Bü90/DIEGRÜNEN entschuldigt

Manfred Kirch - FDP entschuldigt

Dr. Marek Lengen - SPD entschuldigt

Thomas Thalau - CDU entschuldigt

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.
Hans-Peter Bochynski - FREIE WÄHLER&DIE LINKE entschuldigt
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T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung / Begrüßung / Verpflichtung der Ausschussmitglieder, die nicht 
der Bürgerschaft angehören

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Feststellung der Tagesordnung (Beschluss über nichtöffentliche Behandlung 
von Vorlagen)

4. Feststellung der Niederschrift Nr. 13 öffentlicher Teil vom 08.09.2016

5. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

5.1. Sitzungstermine des Rechnungsprüfungsausschusses 2017

6. Anträge von Ausschussmitgliedern

7. Berichte

7.1. Sonderprüfungsbericht Auswertung der Prüfung von Gebäudebewertungen 
im Rahmen der Doppik-Einführung
Vorlage: VO/2013/01040

7.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 
und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2010
Vorlage: VO/2016/03330

7.3. Jahresrechnung 2009
Vorlage: VO/2016/04248

7.4. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Westerauer 
Stiftung
Vorlage: VO/2016/04279

7.5. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Stiftung Kriegs-
opferdank
Vorlage: VO/2016/04278

8. Verschiedenes

13. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Öffentlicher Teil:

zu 1 Eröffnung / Begrüßung / Verpflichtung der Ausschussmitglieder, die nicht der 
Bürgerschaft angehören

Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Freitag, eröffnet die 14. Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses in der Wahlperiode 2013 - 2018 und begrüßt die Sitzungsteilneh-
mer/innen.
Herr Freitag bittet die Versammlung, sich von ihren Plätzen zu erheben und verpflichtet die 
Ausschussmitglieder, die nicht der Bürgerschaft angehören, gemäß § 46 GO mit den Wor-
ten: „Hiermit verpflichte ich Sie auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und 
führe Sie in Ihr Amt ein“. Sodann besiegelt der stellvertretende Vorsitzende diese Verpflich-
tung per Handschlag mit den betroffenen bzw. anwesenden Ausschussmitgliedern.

zu 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der stellvertretende Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

zu 3 Feststellung der Tagesordnung (Beschluss über nichtöffentliche Behandlung 
von Vorlagen)

Der stellvertretende Vorsitzende schlägt auf Bitten des RPA vor, den Tagesordnungspunkt 
7.2 „Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des La-
geberichts für das Haushaltsjahr 2010“ im öffentlichen Teil der Sitzung vor dem TOP 7.1 
„Sonderprüfungsbericht Auswertung der Prüfung von Gebäudebewertungen im Rahmen der 
Doppik-Einführung“ zu behandeln.
Es erfolgt ein einstimmiger Beschluss über die entsprechend geänderte Tagesordnung.

Ebenso einstimmig wird der nichtöffentliche Teil der Sitzung beschlossen.

zu 4 Feststellung der Niederschrift Nr. 13 öffentlicher Teil vom 08.09.2016

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 13. Sitzung des RP-Ausschusses vom 
12.05.2016 wird einstimmig festgestellt.

zu 5 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

Der stellvertretende Vorsitzende stellt den Ausschussmitgliedern Frau Dr. Katja Schur als 
neue Leiterin des RPA vor und heißt diese im Namen des Ausschusses herzlich Willkom-
men.

Herr Niewöhner stellt eine Frage zu den erforderlichen Korrekturen des Anlagevermögens. 
Insbesondere zu den Bewertungen der Brückenbauwerke und Gebäude sei die Verwaltung 
in der letzten Sitzung des RP-Ausschusses aufgefordert worden mitzuteilen, welche Korrek-
turen im Zuge der Aufstellung des JA 2013 bereits Berücksichtigung gefunden haben.
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Herr l’Orteye beantwortet diese Anfrage, indem er erläutert, dass die betroffenen Bereiche 
Gebäudemanagement sowie Stadtgrün und Verkehr auf seine Aufforderung hin die Prü-
fungsfeststellungen des RPA noch einmal kritisch und in fachlicher Hinsicht hinterfragt hät-
ten. Zu den bereits vorgenommenen Korrekturen habe es keine weiteren Erkenntnisse ge-
geben, sodass kein weiterer Handlungsbedarf bestehe. Die Anfertigung des Jahresab-
schlusses 2013 habe, wie in der letzten RP-Ausschuss-Sitzung vom 08.09.2016 von ihm 
dargelegt, bis zur endgültigen Fertigstellung nur noch wenige Tage Zeit in Anspruch ge-
nommen. Die Fertigstellung sei inzwischen erfolgt. In diesem Jahresabschluss 2013 seien 
die Korrekturen eingeflossen, die bis dato umsetzbar waren.

Herr Niewöhner fragt ein weiteres Mal nach, ob die in der letzten RP-Ausschuss-Sitzung vom 
08.09.2016 angesprochenen Korrekturerfordernisse, z. B. 90 Mio. EUR Korrekturbedarf al-
lein bei den Brücken, mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2013 vorgenommen 
worden sind oder nicht.

Herr l’Orteye erwidert daraufhin, dass nach Auffassung der Verwaltung nicht jede Prüfungs-
feststellung des RPA sachlich begründet sei. Nach der letzten RP-Ausschuss-Sitzung habe 
es keine zusätzlichen neuen Erkenntnisse zu den Prüfungsfeststellungen des RPA gegeben, 
sodass keine weiteren über die bislang von der Verwaltung akzeptierten Korrekturerforder-
nisse hinaus im Jahresabschluss 2013 berücksichtigt worden seien.

Der Ausschuss-Vorsitzende, Herr Rottloff, erscheint um 17:10 Uhr, entschuldigt sich für 
seine Verspätung und übernimmt die Leitung der Sitzung vom stellvertretenden Vorsitzen-
den, Herrn Freitag. Herr Rottloff erteilt sodann Herrn Wolter das Wort.

Herr Wolter präzisiert noch einmal die Anfrage des RP-Ausschusses aus der letzten Sitzung 
vom 08.09.2016. Demzufolge sei erwartet worden, dass die Verwaltung Stellung dazu be-
zieht, wieso einerseits in Zustandsberichten zu den Brückenbauwerken von einem immen-
sen Schadensbild, also quasi von maroden Brücken und hohen Instandhaltungs- bzw. Wie-
derherstellungskosten die Rede sei und andererseits sich diese Bauwerksschäden nicht in 
der Bewertung des Anlagevermögens zur Eröffnungsbilanz 2010 widerspiegeln, sondern 
stattdessen unberücksichtigt blieben.

Herr Uhlig berichtet daraufhin, dass eine ähnliche Situation bei den Gebäudebewertungen 
vorliege. Hier habe das RPA im Zuge der Eröffnungsbilanzprüfung mitgeteilt, dass Schäden 
an den Gebäuden nicht hinlänglich berücksichtigt worden seien und darüber hinaus habe 
das GMHL inzwischen Berichte veröffentlicht, aus denen ein enormer Instandhaltungsstau 
bei den Gebäuden hervorgehe. Ob der Bereich GMHL inzwischen neue Erkenntnisse habe 
und wo nunmehr die Wahrheit liege, daran sei auch der Bereich Haushalt und Steuerung 
interessiert. Es könne nach seiner Auffassung nachträglich nur im Zuge einer Inventur bzw. 
Folgeinventur festgestellt werden, ob und welche Schäden an den Gebäuden tatsächlich 
vorliegen. An einer Folgeinventur werde inzwischen gearbeitet und selbstverständlich gehe 
er davon aus, dass die Erkenntnisse daraus auch nachträglich in die Bewertung der Ge-
bäude und Brücken usw. einfließen werden. Daran habe der Bereich Haushalt und Steue-
rung ein großes Interesse.

Herr Freitag stellt fest, dass er die Anfrage des letzten RP-Ausschusses vom 08.09.2016 so 
verstehe, dass die Verwaltung über die bereits vorgenommenen Korrekturen zur Eröffnungs-
bilanz zu berichten habe, die bis zur Veröffentlichung des JA 2013 bereits umgesetzt worden 
seien.

Herr Uhlig verweist auf einen Stapel Papier, den der Bereich Haushalt und Steuerung mit in 
die laufende Sitzung gebracht hat und erläutert dazu, dass es sich bei diesem Stapel um 
Korrekturen handele, die bislang in den vorgelegten Jahresabschlüssen umgesetzt worden 
seien. In den jeweiligen Lageberichten zu den Jahresabschlüssen seien die vorgenommenen 
Korrekturen näher erläutert.
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Herr Uhlig bietet den Ausschussmitgliedern an, die in dem Papierstapel enthaltenen Einzel-
korrekturen zusammengefasst darstellen zu lassen und diese in komprimierter, digitaler 
Form dem Protokoll zur Sitzung beizufügen. Die Ausschussmitglieder stimmen diesem Vor-
schlag dankend zu, ohne jedoch ausdrücklich darüber abstimmen zu lassen.

Herr Niewöhner wiederholt abermals seine Auffassung zur Bewertung der Brücken. Das 
RPA habe in der letzten RP-Ausschuss-Sitzung vom 08.09.2016 präzise und sachlich vor-
getragen, dass ein Instandhaltungsstau in Höhe von etwa 90 Mio. EUR bei den Brücken-
bauwerken vorliege, der jedoch bei der Brückenbewertung zur Eröffnungsbilanz nicht be-
rücksichtigt worden sei. In den bisher vorgelegten Jahresabschlüssen haben die zweifellos 
vorhandenen Bauwerksschäden ebenfalls keine Berücksichtigung gefunden, sodass nun-
mehr erwartet worden sei, dass diese dann mit der Vorlage des JA 2013 vorgetragen wer-
den, was allerdings nicht der Fall sei, wie er heute erfahre. Herr Niewöhner fordert die Ver-
waltung unmissverständlich auf, diese Bewertungsmängel endlich abzustellen, um Wahrheit 
und Klarheit in die Bilanzen zu bekommen.

Seine konkrete Frage richte sich daher an die Verwaltung, ob genau diese erforderlichen 
Korrekturen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 berücksichtigt worden 
seien oder nicht.

Herr Uhlig erläutert hierzu, dass der Bereich Haushalt und Steuerung in diesen Angelegen-
heiten auf die Zuarbeit der zuständigen Bereiche Stadtgrün und Verkehr sowie GMHL ange-
wiesen sei. Nur wenn von dort Korrekturerfordernisse angezeigt werden, können diese ent-
sprechend umgesetzt werden. Es handele sich letztlich um technisches Know-how zur Ein-
schätzung in diesen Bewertungsfragen, welches der Bereich Haushalt und Steuerung selbst 
nicht vorhalte.
Momentan sei der Bereich Haushalt und Steuerung dabei, mit Hochdruck noch offene Jah-
resabschlüsse zu erstellen. Der Jahresabschluss 2013 sei bereits fertig gestellt. Derzeit 
werde der Jahresabschluss 2014 erstellt. Korrekturerfordernisse, die zwischenzeitlich von 
den Fachbereichen angezeigt werden, fänden jeweils entsprechend Berücksichtigung in dem 
momentan zu bearbeitenden Jahresabschluss. So sei sichergestellt, dass Korrekturerforder-
nisse umgesetzt werden.

Herr Niewöhner führt aus, dass die Korrekturerfordernisse vom RPA bereits in 2012 im Zuge 
eines Berichts angezeigt worden seien. Es sei unverständlich, dass die in diesem Bericht 
dargelegten Korrekturerfordernisse aktuell in 2016 noch immer nicht umgesetzt worden 
seien.

Herr l’Orteye äußert dazu, man solle hier nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Der 
Bereich Stadtgrün und Verkehr habe eine Darstellung zu dem Thema Brückenbewertung 
geliefert, die in den Jahresabschluss einfließe. Ein weiterer Bericht sei vom Bereich Stadt-
grün und Verkehr zum Thema Brückenzustände erstellt worden, der allerdings nichts mit 
dem Thema Anlagenbewertung zu tun habe. Die jeweils getroffenen Aussagen in beiden 
Darstellungen seien somit nach seiner Auffassung nicht miteinander vergleichbar.

Herr Baltz berichtet, die RP-Ausschussmitglieder haben einen Anspruch auf die vollständige 
Wahrheit zu den in Rede stehenden Korrekturerfordernissen.

Demzufolge habe der Gesetzgeber den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein die 
Möglichkeit eingeräumt, erforderliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz bis zu 5 Jahre nach 
Aufstellung danach ergebnisneutral vornehmen zu können. Für die Hansestadt Lübeck be-
deute dieses, dass letztmalig mit dem Jahresabschluss 2014 entsprechend ergebnisneutral 
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen werden können. Danach würden Korrektu-
ren das jeweilige Jahresergebnis und damit die Höhe der Fehlbedarfe verändern.
Laut einem Schreiben des Bereichs Haushalt und Steuerung an die Bereiche sei die Frist zur 
letztmalig ergebnisneutralen Korrektur bereits Ende September diesen Jahres abgelaufen, 
da im Zuge der Erstellung des JA 2014 der Annahmeschluss so vermittelt worden sei. Insbe-
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sondere aufgrund des zu erwartenden erheblichen Zeitaufwands für die aus den Korrekturen 
resultierenden AfA-Anpassungen über mehrere Jahre, sei dieser frühe Termin so anberaumt 
worden.

In der letzten RP-Ausschuss-Sitzung am 08.09.2016 sei seitens des Bereichs Haushalt und 
Steuerung zugesagt worden, die in Rede stehenden Korrekturerfordernisse mit einem erheb-
lichen Finanzvolumen in den Jahresabschluss 2013 einfließen zu lassen. Er sei irritiert, we-
nige Tage nach der vorherigen RP-Ausschuss-Sitzung erfahren zu haben, dass für den Jah-
resabschluss 2013 bereits längst Annahmeschluss sei und insofern hier keine Korrekturen 
mehr aufgenommen werden könnten.

Hinsichtlich der Korrekturerfordernisse bei den Brückenbauwerken habe das RPA an einem 
Gespräch im März diesen Jahres mit den betroffenen Bereichen Stadtgrün und Verkehr so-
wie Haushalt und Steuerung teilgenommen, wo Zusagen und Vereinbarungen getroffen wur-
den, zu denen bis heute keine entsprechenden Ergebnisse vorgelegt bzw. mitgeteilt worden 
seien.
In diesem Zusammenhang stellt Herr Baltz fest, dass nach seinem Verständnis der Bereich 
Haushalt und Steuerung die Verantwortung für die Jahresabschluss-Aufstellung trage und 
somit verpflichtet sei, die zuständigen Fachbereiche entsprechend anzuweisen, ggf. Korrek-
turerfordernisse umzusetzen. Es müsse doch dort ein erhebliches Interesse bestehen, zu-
mindest die Differenzen mit einem großen Finanzvolumen rechtzeitig ergebnisneutral zu be-
reinigen, um nicht künftige Haushaltsergebnisse entsprechend zu belasten.
Unter dem Strich entstünden hierdurch ab dem Jahresabschluss 2015 Fehlbedarfe, die nach 
seiner Auffassung unbedingt zu vermeiden seien, so Herr Baltz.

Darüber hinaus müsse es doch gemeinsames Ziel sowohl des Bereichs Haushalt und Steue-
rung als auch des RPA sein, die Jahresabschlüsse hinsichtlich der tatsächlichen Finanz-, 
Vermögens-, Ertrags- und Schuldenverhältnisse so aufzustellen, dass diese künftig vom 
RPA entsprechend bestätigt werden können.

Herr Rottloff stellt die Frage, ob die Verwaltung den vom Innenministerium des Landes vor-
gegebenen Zeitplan zur nachträglichen Jahresabschlusserstellung einhalte oder nicht.

Dazu berichtet Herr l’Orteye, dass der Termin zur Veröffentlichung des JA 2014 im März des 
Jahres 2017 liege und die Verwaltung diesbezüglich derzeit im Zeitplan liege.

Weiter fragt der Vorsitzende, inwieweit von Seiten des RPA ein haushälterisches Risiko in 
den kommenden Jahren gesehen werde.

Herr Baltz führt dazu aus, dass das Risiko für das Ehrenamt darin liege, politische Entschei-
dungen treffen zu müssen, ohne Kenntnisse über die Wahrheit der tatsächlichen Vermö-
gens-, Finanz-, Ertrags- und Schuldenlage vorliegen zu haben.
Letztlich habe der Bürgermeister in der lokalen Presse selbst über einen Instandhaltungsstau 
an den Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen der Stadt in Höhe von 500 Mio. EUR ge-
sprochen. Diese finanziellen Auswirkungen seien in den bisher veröffentlichten Jahresab-
schlüssen nicht berücksichtigt worden. Ebenso fehlten sowohl im Anhang als auch im Lage-
bericht entsprechende Hinweise dazu.
Somit laufen die Politiker nach Auffassung von Herrn Baltz Gefahr, evtl. falsche politische 
Entscheidungen zu treffen, weil keine ausreichenden Kenntnisse über die tatsächlichen fi-
nanziellen Verhältnisse der Stadt vorhanden sind.

Herr Petersen stellt eine Frage zur AfA-Bemessungsgrundlage, ob diese statisch oder dy-
namisch sei.

Herr l’Orteye erläutert daraufhin das Verfahren zur Wertermittlung des Anlagevermögens 
zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Demzufolge werden jährlich Abschreibungen vor-
genommen, bis der Restbuchwert des jeweiligen Anlageguts 1 EUR beträgt.
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Herr Baltz ergänzt hierzu, dass sowohl die lineare als auch die sogenannte historische AfA 
bei der Hansestadt Lübeck im Anlagenspiegel Berücksichtigung findet.

Herr Ramcke stellt die Frage an die Verwaltung, welchen Nutzen ggf. eine zu hohe Bewer-
tung des Anlagevermögens im Zuge der Eröffnungsbilanzaufstellung mit sich bringe.

Herr l’Orteye antwortet daraufhin, die Verwaltung sei fest davon überzeugt, eine korrekte 
Bewertung des Anlagevermögens im Zuge der Eröffnungsbilanzaufstellung vorgenommen zu 
haben. Das RPA vertrete allerdings eine andere Auffassung.
Die Verwaltung habe die ursprünglich vereinbarten Bewertungsverfahren korrekt angewen-
det, so Herr l’Orteye.
Auf nochmalige Nachfrage von Herrn Ramcke berichtet Herr l’Orteye, dass beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen bewusst eine Überbewertung des Anlagevermögens praktiziert worden 
sei, um höhere Abschreibungen vornehmen zu können. Das sei allerdings in Schleswig-Hol-
stein und damit auch in Lübeck nicht der Fall. Hier sei großer Wert auf die korrekte Bewer-
tung gelegt worden, wenn gleich auch Schätzwerte, wie z. B. beim Holstentor in die Bewer-
tung eingeflossen seien.

Herr Baltz entgegnet dazu, dass die Bewertung der Brücken entgegen den einschlägigen 
Bewertungsrichtlinien ausdrücklich ohne die Berücksichtigung von Bauwerksschäden vorge-
nommen wurde, wie in der letzten RP-Ausschuss-Sitzung vom 08.09.2016 eindrucksvoll von 
Herrn Pergande dargelegt worden sei. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den An-
hang zum Protokoll der letzten RP-Ausschuss-Sitzung, wo dieser Tatbestand anhand des 
Ingenieurvertrags unzweifelhaft belegt sei.
Insofern habe das RPA nicht zuletzt aufgrund dieses Beispiels eindeutig feststellen müssen, 
dass eine Überbewertung des Anlagevermögens zur Eröffnungsbilanz zu registrieren sei.
Er könne nicht verstehen und nachvollziehen, warum die Verwaltung nicht bereit sei, diese 
Bewertungsfehler einzugestehen, geschweige denn dieselben zu korrigieren.
Dabei gehe es keineswegs um Schuldzuweisung oder dergleichen. Es müsse doch auch im 
Interesse der Verwaltung liegen, eine korrekte Bewertung des Anlagevermögens zu bilanzie-
ren. Der Gesetzgeber lasse schließlich entsprechende Korrekturen über einen großzügig 
bemessenen Zeitraum von 5 Jahren ausdrücklich ergebnisneutral zu, wie ausführlich darge-
legt.

Der Vorsitzende stellt eine Frage zur Bewertung des Holstentores, welches mit einem offen-
bar relativ kleinen Wert in Höhe von 76.000 EUR in die Eröffnungsbilanz eingeflossen sei.
Herr Uhlig erläutert daraufhin, dass das Holstentor normalerweise mit einem Erinnerungs-
wert von 1,00 EUR, da bereits über das Alter vollständig abgeschrieben, in das Anlagever-
mögen aufzunehmen sei. Da allerdings wenige Jahre vor dem Stichtag 01.01.2010 aufwän-
dige Sanierungsmaßnahmen am Holstentor vorgenommen worden waren, sei es in diesem 
Fall zur Nachaktivierung von Baukosten gekommen, die den Wert von 76.000 EUR begrün-
den.

Herr Petersen erläutert das Bewertungsverfahren für historische Gebäude und berichtet, 
dass nicht etwa die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt, sondern im 
Zuge des Sachwertverfahrens grundsätzlich nur Näherungswerte bilanziert werden. Für 
Nachaktivierungen sei Voraussetzung, dass im Zuge von Sanierungen mindestens drei Ge-
werke, z. B. Fenster-, Heizungs- und Elektroarbeiten durchgeführt worden sein müssen.

Frau Metzner stellt eine Anfrage zur Errichtung der Feuerwache 3 in Kücknitz. Im Zuge einer 
Internetrecherche sei ihr aufgefallen, dass die Kostenschätzung und die Kostenberechnung 
dieses Bauvorhabens bereits um 1 Mio. EUR differieren. Sie stellt die konkrete Frage, ob das 
RPA diese auffällige Diskrepanz zum Anlass nehmen werde, das Bauvorhaben einer Son-
derprüfung zu unterziehen.
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Herr Baltz stellt daraufhin fest, dass der RP-Ausschuss grundsätzlich dem RPA keine Prüf-
aufträge zu erteilen habe. Gleichwohl solle der Vorschlag von Frau Metzner gerne als Anre-
gung aufgenommen werden.

Frau Dr. Schur ergänzt in diesem Zusammenhang, dass Prüfaufträge allenfalls von der Bür-
gerschaft erteilt werden können.
Sie sichert allerdings zu, den Vorschlag von Frau Metzner im Zuge der Jahresprüfplanung 
wohlwollend zu berücksichtigen. Herr Schmitz als zuständiger technischer Prüfer bestätigt 
die Bereichsleiterin des RPA und erläutert nochmals die Möglichkeit des RPA, das gesamte 
Bauvorhaben im Zuge einer Sonderprüfung im kommenden Jahresprüfungsplan 2017 be-
rücksichtigen zu wollen.

Herr Wolter und Frau Metzner bedanken sich und kündigen an, aufgrund der freiwilligen Be-
reitschaft des RPA darauf zu verzichten, über die Bürgerschaft einen entsprechenden Prüf-
auftrag erteilen zu lassen.

Frau Dr. Schur erläutert in diesem Zusammenhang auf Nachfrage von Frau Metzner die Auf-
stellung des Jahresprüfplans.
Derzeit liegen die Schwerpunkte in der Prüfung der von der Verwaltung sukzessive nach-
träglich aufgestellten, noch offenen Jahresabschlüsse. Gleichwohl werde sie im Jahresprüf-
plan berücksichtigen, dass nicht zuletzt zur Motivation der Prüferinnen und Prüfer, die einer 
hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt seien, jeder mindestens eine Sonderprüfung aus seinem 
Fachgebiet vornehmen könne. In diesem Zusammenhang sichert sie abermals zu, dass die 
Prüfung des Bauvorhabens Feuerwache 3 in Kücknitz in jedem Fall in den kommenden Jah-
resprüfplan aufgenommen werde.

Weitere Anfragen, Mitteilungen und Anträge liegen nicht vor.

zu 5.1 Sitzungstermine des Rechnungsprüfungsausschusses 2017

Herr Freitag spricht die im Zuge der Sitzungsvorbereitung mitgeteilten Sitzungstermine für 
das Jahr 2017 an und fragt, ob es dazu Anmerkungen gebe. Das ist nicht der Fall, sodass 
die RP-Ausschuss-Sitzungstermine 2017 am 09. Februar, 11. Mai, 14. September und 09. 
November jeweils am Donnerstag um 17:00 Uhr im Kunstunterrichtsraum der Thomas-
Mann-Schule stattfinden werden.

zu 6 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegen keine Anträge vor.

zu 7 Berichte

zu 7.1 Sonderprüfungsbericht Auswertung der Prüfung von Gebäudebewertungen im 
Rahmen der Doppik-Einführung
Vorlage: VO/2013/01040

Herr Petersen stellt eine Frage zum Bericht auf S. 16 Nr. 19, wo es um die Berücksichtigung 
von Baumängeln gehe. Das BWL-Fachkonzept und der § 43 (6) GemHVO-Doppik wider-
sprechen sich nach Auffassung von Herrn Petersen in der Frage der Berücksichtigung von 
Baumängeln. Außerplanmäßig seien gemäß § 43 (6) GemHVO-Doppik Abschreibungen nur 
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bei dauerhafter Wertminderung vorzunehmen, während das BWL-Fachkonzept vorsehe, 
Baumängel grundsätzlich wertmindernd zu berücksichtigen.

Herr Schmitz erläutert daraufhin die Regelungen zur Bewertung des Anlagevermögens, die 
im Zuge der Einführung der Doppik in der Hansestadt Lübeck seinerzeit vereinbart worden 
sind. Demzufolge sei gemäß BWL-Fachkonzept der Hansestadt Lübeck die Durchführung 
des Sachwertverfahrens im Sinne der Wertermittlungsverordnung 2006 (WertV) vereinbart 
worden. In einem zusätzlich geschlossenen Vertrag zwischen dem GMHL und dem Bereich 
Haushalt und Steuerung sei zudem festgelegt worden, Schäden an Gebäuden ab einer 
Schadenbeseitigungskostenhöhe von 2.500 EUR wertmindernd in Abzug zu bringen.
Man habe sich also in der Hansestadt Lübeck entsprechend der Wertermittlungsrichtlinie 
Tz. 3.6.1.1.8 (WertR) auf eine von mehreren zulässigen Möglichkeiten festgelegt, Bauschä-
den wertmindernd zu berücksichtigen.

Entsprechend den vereinbarten Regelungen habe das GMHL die Gebäudebewertungen 
durchgeführt. Es seien bei einigen Wertermittlungen, wie vereinbart, vorhandene Bauschä-
den in Abzug gebracht worden. Allerdings sei dieses nicht immer in ausreichendem Maße 
erfolgt. Darüber hinaus seien bei der Anwendung des Sachwertverfahrens zahlreiche weitere 
wertrelevante Bewertungsfehler festgestellt worden, die im Prüfungsbericht vom RPA umfas-
send begründet und dargelegt worden sind.

In einem Bericht aus dem August des Jahres 2015 habe das GMHL eindrucksvoll dargelegt, 
dass bei den Gebäuden inzwischen ein Instandhaltungsstau in Höhe von 270 Mio. EUR im 
Minimum vorliege. Gemäß diesem Bericht müsse das GMHL über 15 Jahre jährlich 30 Mio. 
EUR aufwenden, um diesen Instandhaltungsstau abbauen zu können. Tatsächlich allerdings 
stehen dem GMHL z. B. in 2016 lediglich ca. 16 Mio. EUR für die Instandhaltung zur Verfü-
gung. Mit den Bauunterhaltungsmitteln, die dem GMHL in 2016 zur Verfügung stehen, sei 
laut Darstellung des GMHL lediglich die Verkehrssicherheit herzustellen. Substanzerhaltende 
Maßnahmen seien mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht realisierbar, so das GMHL.

Eine Frage von Herrn Freitag, wie viele Gebäude die Stadt unterhalte, wird von Herrn 
Schmitz dahingehend beantwortet, dass man im GMHL davon spreche, 1.000 Gebäude zu 
verwalten.
Im Zuge der Gebäudebewertungsprüfung sei jedoch vom RPA festgestellt worden, dass ca. 
675 Gebäudebewertungsmappen existieren. Da allerdings für einige komplexe Gebäude 
mehrere Mappen angefertigt wurden, die Gebäudeteile also mitunter einzelne Bewertungen 
erhielten, könne man nicht davon ausgehen, dass die Anzahl der Bewertungsmappen mit 
der Anzahl der vorhandenen Gebäude übereinstimme.
Letztlich sei nicht eindeutig und abschließend geklärt, wie viele Gebäude tatsächlich vom 
GMHL unterhalten werden.

Eine weitere Anfrage von Herrn Freitag, ob der Vermögensbestand grundsätzlich auch ne-
gativ in der Bilanz dargestellt werden könne, wird von Herrn Schmitz beantwortet.
Hintergrund dieser Frage sei, dass nach seinem Kenntnisstand die bebauten Grundstücke 
mit 228,5 Mio. EUR im Anlagevermögen ausgewiesen seien. Bei einem Instandhaltungsstau 
von 270 Mio. EUR liege das Anlagevermögen tatsächlich im negativen Bereich, so Herr 
Freitag.
Herr Schmitz beantwortet diese Frage dahingehend, dass gemäß Wertermittlungsrichtlinie 
Tz. 3.6.1.1.8 die unterlassene Instandhaltung bereits einen Bauschaden darstelle. Bauschä-
den seien laut Vereinbarung bei der Bewertung von Gebäuden grundsätzlich wertmindernd 
in Abzug zu bringen. Übersteigen die Bauschadensbeseitigungskosten den Restbuchwert 
des Gebäudes, so ist die Anlage in der Bilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EUR auszu-
weisen. Darüber hinaus gehende Schäden seien nach seiner Kenntnis im Anhang bzw. La-
gebericht zur Bilanz darzustellen.
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Herr l’Orteye verweist in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahmen des Bereichs 
Haushalt und Steuerung zum Bericht. Letztlich seien es die Experten des GMHL, die in 
fachtechnischer Hinsicht beurteilen können, ob Bauschäden vorliegen oder nicht.
Die angesprochenen Sachverhalte seien mit dem GMHL intensiv diskutiert worden. Sie wür-
den von dort unterschiedlich bewertet. Herr l’Orteye schlägt vor, Vertreter des GMHL einzu-
laden, um Aufklärung in den offenen Fragen zu erhalten. Alternativ dazu biete er an, sich zu 
den in Rede stehenden Angelegenheiten noch mal zusammen zu setzen, um eine Aufklä-
rung herbei zu führen.
Mit dem RPA habe es Abstimmungen gegeben, die zu unterschiedlichen Darstellungen der 
Bewertungen geführt haben. Diese Zusammenhänge müssen nun nachträglich aufgeklärt 
werden.

Frau Dr. Schur erläutert anschließend, das RPA habe inzwischen eine Vereinbarung mit dem 
Bereich Haushalt und Steuerung getroffen, wonach man sich gemeinsam mit dem Bereich 
GMHL zusammensetzen werde, um die strittigen Fragen zu klären.
Man wolle sachlich und neutral ein tragfähiges Ergebnis erarbeiten. Mit Unterstützung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, die man als Mediator bzw. Schiedsrichter hinzugezo-
gen habe, sei sie zuversichtlich, in 2 bis 3 Monaten gemeinschaftlich ein tragfähiges Ergeb-
nis zu erarbeiten.

Herr Niewöhner stellt anhand eines Beispiels aus dem Bericht die Frage, wo die Verwaltung 
die Probleme hinsichtlich der Korrekturerfordernisse sehe. Gemäß lfd. Nr. 27 des Berichts 
sei die Bewertung einer ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Schule Schönböcken vor-
genommen worden, welche allerdings gar nicht mehr existiere. Da gebe es doch keine zwei 
Meinungen, dass an dieser Stelle korrigiert werden müsse, wenn diese Wohnung immer 
noch im Anlagevermögen enthalten sei, so Herr Niewöhner.
Warum setze die Verwaltung die seitens des RPA seriös vorgetragenen Korrekturerforder-
nisse nicht einfach um, statt sich stets zu verweigern. Wieso sei keine Einigung zwischen 
den beteiligten Bereichen GMHL, Haushalt und Steuerung und dem RPA möglich, obwohl 
die aufgezeigten Bewertungsfehler nach logischem Verständnis offensichtlich Korrekturen 
zur Folge haben müssen. Das alles könne er nicht verstehen, so Herr Niewöhner.
Ein privater Betrieb würde bei derartigem Verhalten längst Bankrott gehen, wenn es keinen 
vernünftigen Jahresabschluss gebe. Ein privater Betriebsinhaber würde längst seine ge-
samte Mannschaft austauschen und die komplette Bewertungsarbeit mit neuem Personal 
erneut durchführen lassen.
Er könne nicht verstehen, dass die Verwaltung und das RPA sich hier gegenseitig die Schuld 
an der Misere zuweisen.

Frau Dr. Schur äußert ihr Verständnis für Herrn Niewöhners Unbehagen in dieser Angele-
genheit. Deshalb habe das RPA in der vergangenen Woche den Auftrag an die Fa. BDO 
ausgelöst, um wie bereits geschildert, in 2 bis 3 Monaten ein gemeinschaftlich von den betei-
ligten Bereichen GMHL, Haushalt und Steuerung sowie dem RPA erarbeitetes und tragfähi-
ges Ergebnis präsentieren zu können.
Aktuell sei man dabei, die Fakten aufzunehmen und zu bewerten. Anschließend wolle man 
im Zuge intensiver Besprechungen unter Federführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO als Mediator tragfähige Lösungen erarbeiten.

Herr Petersen appelliert dazu an alle beteiligten Bereiche, möglichst einen tragfähigen Kom-
promiss in dieser Angelegenheit zu finden. Angesichts des komplexen Themas Anlagever-
mögensbewertung könne er die unterschiedlichen Standpunkte der beteiligten Bereiche je-
weils sehr wohl verstehen. Er erwarte entsprechende Darstellungen im Anhang und Lagebe-
richt zum Jahresabschluss, damit der Bilanzleser verstehe, was im Einzelnen korrigiert 
wurde und was nicht.

Herr Niewöhner stellt eine Frage zu den Kosten der Mediation durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO, die von Frau Dr. Schur dahingehend beantwortet wird, dass im Etat 
noch Restmittel zur Verfügung stehen.



Seite: 12/13

Ferner stellt Herr Niewöhner den Antrag, den TOP 7.1 zu vertagen.

Herr Ramcke plädiert ebenfalls für eine Vertagung dieses Tagesordnungspunkts.

Der Vorsitzende lässt über die Vertagung abstimmen. Die Vertagung des TOP 7.1 wird ein-
stimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen.

zu 7.2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und 
des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2010
Vorlage: VO/2016/03330

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des La-
geberichts für das Haushaltsjahr 2010 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

zu 7.3 Jahresrechnung 2009
Vorlage: VO/2016/04248

Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

zu 7.4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Westerauer Stiftung
Vorlage: VO/2016/04279

Der Vorsitzende spricht ein „Lob“ für die Durchführung der ersten Inventur aus. Nach 7 Jah-
ren sei es endlich gelungen, eine erste Inventur durchzuführen. Gleichzeitig stellt er die 
Frage nach einer Stellungnahme, warum bei den Stiftungen erst nach 7 Jahren eine Inventur 
durchgeführt worden sei.

Herr l’Orteye antwortet daraufhin, dass im Zuge der Eröffnungsbilanz keine Inventur erfor-
derlich gewesen sei, weil stattdessen ein Anlagenverzeichnis bereits geführt worden sei.
Die GemHVO-Doppik lasse die Möglichkeit zu, die Daten eines bisher geführten Anlagen-
verzeichnisses in die Eröffnungsbilanz zu übernehmen. Es bestünden unterschiedliche Auf-
fassungen, wie diese Daten zu übernehmen seien. Die Verwaltung habe diese Vorschrift als 
Erleichterung verstanden und insofern wurde das bestehende Anlagenverzeichnis 1:1 in die 
Eröffnungsbilanz übernommen.
Die erste Folgeinventur solle dann gemeinsam mit der Hauptverwaltung durchgeführt wer-
den.

Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

zu 7.5 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Stiftung Kriegsop-
ferdank
Vorlage: VO/2016/04278

Der Bericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

zu 8 Verschiedenes

Es liegt nichts vor.
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Ende des öffentlichen Teils: 17:58 Uhr

zu 13 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt den einstimmigen Beschluss über 
die Niederschrift Nr. 13 nichtöffentlicher Teil vom 08.09.2016 bekannt.

Weitere Beschlüsse wurden im nichtöffentlichen Teil dieser 14. RP-Ausschuss-Sitzung nicht 
gefasst.

Herr Rottloff beendet die 14. Ausschuss-Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses um 
18:11 Uhr und wünscht allen einen schönen Feierabend.

Lübeck, den 02. Dezember 2016

Lars Rottloff
Vorsitzende/r  

Harald Loermann
Protokollführung
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